
 
Ü b er l a ssu n g san t r ag  

Antrag auf Überlassung des Bürgerhauses Oberstenfeld 
 
Aktenzeichen: 761.42 
 

Angaben zum verantwortlichen Veranstalter: 

Name, Vorname:  

Verein/Abteilung/Firma:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Wohnort:  

Telefon, Mobiltelefon:  

E-Mail:  

 
Angaben zum Veranstaltungsleiter (verantwortliche Person vor Ort, Privatadresse): 

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Wohnort:  

Telefon, Mobiltelefon:  

E-Mail:  

 
Angaben zur Veranstaltung: 

Bezeichnung der Veranstaltung:  

Datum der Veranstaltung:  

Zeitdauer der Veranstaltung  (von………bis):  

1 Tag Aufbau (40 €) von … bis  

1 Tag Abbau  (40 €) von … bis  

Erwartete Besucherzahl:  

Bestuhlung notwendig – grundsätzlich durch 
den Veranstalter zu erledigen 

 Ja   Nein 

 
Benötigte Räume:    Ausstattung: 

 
 Festsaal    Lautsprecheranlage   
 2/3 Festsaal    Flügel   
 Sängersaal    Beamer  
 Kl. Vereinszimmer (Kl.Saal)  Leinwand im Kl. Saal 
 Bühne  Leinwand im Festsaal (5 x 6 m) 
 Umkleideraum Parterre  
 Umkleideraum hinter der Bühne 
 Foyer zusätzlich 

 Getränkebewirtschaftung  (nur örtl. Vereine) 

 Sängertreppen (6 Elemente) wieviele………...… 

 Podeste (16 Elemente à 2 x 1 m) wieviele……… 

 Sanitäranlagen für Außenbereich (nur örtl. Vereine) 

 
Telefon Hausmeister Robert Grabovac: 0176 111 261 29 
 
 
 

Ausfertigung: 

  Hausmeister 

  Pächter Bürgerstube 

  Hygienefachwirtin 

  

 



 
 
Risikoabschätzung: 
 

• Sind aufgrund der Art der Veranstaltung besondere Gefahren zu erwarten? 
 Nein  Kann noch nicht abgeschätzt werden, Klärung durch das Ordnungsamt 
 Ja:_____________________________________________________________ 
 

• Sind aufgrund der Besucher der Veranstaltung besondere Gefahren zu erwarten? 
 Nein  Kann noch nicht abgeschätzt werden, Klärung durch das Ordnungsamt 
 Ja:_____________________________________________________________ 
 

• Sind aufgrund des Bühnengeschehens besondere Gefahren zu erwarten? 
 Nein  Kann noch nicht abgeschätzt werden, Klärung durch das Ordnungsamt 
 Ja:_____________________________________________________________ 
 

• Sind aufgrund des Einsatzes an Technik besondere Gefahren zu erwarten? 
 Nein  Kann noch nicht abgeschätzt werden, Klärung durch das Ordnungsamt 
 Ja:_____________________________________________________________ 

 

• Wird Dekorationsmaterial angebracht? (Erhöhtes Sicherheitsrisiko) 
 Nein  Kann noch nicht abgeschätzt werden, Klärung durch das Ordnungsamt 
 Ja:_____________________________________________________________ 

 

• Wird Pyrotechnik verwendet? (Erhöhtes Sicherheitsrisiko) 
 Nein  Kann noch nicht abgeschätzt werden, Klärung durch das Ordnungsamt 
 Ja:_____________________________________________________________ 
 

• Brandsicherheitswache nötig? 
 Nein       Ja       Unsicher, Klärung durch das Ordnungsamt 

 

• Sanitätswache nötig? (Großveranstaltung) 
 Nein       Ja       Unsicher, Klärung durch das Ordnungsamt 

 

• Ausgabe von alkoholischen Getränken und Speisen? 
 Nein       Ja:____________________________________________________ 
 
Hinweis: Wird bei einem öffentlich zugänglichen Fest Alkohol zum Verkauf angeboten, muss eine 
Gestattung beim Ordnungsamt beantragt werden.  
(Informationen erteilt das Ordnungsamt, Tel. 07062/261-54, Ordnungsamt@Oberstenfeld.de)   

 

• Eine ausreichende Veranstaltungspflichtversicherung wurde abgeschlossen? 
 Nein       Ja 

 
Allgemeine Hinweise, Auflagen: 

• Im Rahmen der oben genannten Veranstaltung besteht für den Veranstalter gegenüber der 
Gemeinde Oberstenfeld eine Mitwirkungs- und Auskunftspflicht. 

• Die Bestimmungen und der Benutzungsordnung einschließlich der anfallenden Entgelte für das 
Bürgerhaus Oberstenfeld sind dem Veranstalter bekannt und werden mit der Unterschrift anerkannt. 

• Die Überlassung des Bürgerhauses kann erst nach einer Unterweisung durch den Hausmeister, 
Überweisung des Entgelts und der Kaution sowie Abschluss des Überlassungsvertrags erfolgen. 

 
 
……………………………………………  
Datum, Unterschrift des Veranstalters    
 

 

mailto:Ordnungsamt@Oberstenfeld.de

